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MITTEILUNGEN DER SÄV

Aufgrund von § 6 des Gesetzes über 
Berufsausübung, Berufsvertretungen 
und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie 
der Psychologischen Psychotherapeu-
ten und der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Heilberufekammer-
gesetz- SächsHKaG) vom 24 . Mai 1994 
(SächsGVBI . S . 935), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15 . 
Juli 2020 (SächsGVBl . S . 374) beschließt 
die Erweiterte Kammerversammlung 
folgende Änderung der Satzung der 
Sächsischen Ärzteversorgung .

Artikel I
Neuregelungen

Die Satzung in der Fassung vom 28 . 
Juni 2008, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales vom 09 . September 2008, 
AZ 32-5248 .12/38 (veröffentlicht als 
Beilage im Ärzteblatt Sachsen 10/2008, 
S . 515, und im Deutschen Tierärzteblatt 
11/2008, S . 1572) 
und der 1 . Änderungs satzung vom 20 . 
Juni 2009, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staats ministeriums 
für Soziales vom 24 . Juni 2009, AZ 
32-5248 .12/40 (veröffent licht im Ärzte-
blatt Sachsen 07/2009, S . 394, und  
im Deutschen Tierärzteblatt 08/2009, 
S . 1127)
und der 2 . Änderungssatzung vom 22 . 
Juni 2013, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
vom 2 . Juli 2013, AZ 32-5248 .12/46 
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen 
08/2013, S . 326, und im Deutschen 
Tierärzteblatt 09/2013, S . 1339) 
und der 3 . Änderungssatzung vom 14 . 
Juni 2014, genehmigt durch Bescheid 

des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
vom 24 . Juni 2014, AZ 32-5248 .12/48 
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen 
07/2014, S . 288, und im Deutschen 
Tierärzteblatt 08/2014, S . 1174)
und der 4 . Änderungssatzung vom 17 . 
Juni 2017, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
vom 25 . August 2017, AZ 32-5248 .12/53 
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen 
10/2017, S . 465, und im Deutschen Tier-
ärzteblatt 11/2017, S . 1569) 
und der 5 . Änderungssatzung vom 15 . 
Juni 2019, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
vom 14 . August 2019, AZ 32-5248 .12/60 
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen 
10/2019, S . 16, und im Deutschen Tier-
ärzteblatt 10/2019, S . 1453)
wird wie folgt geändert:

1 . In § 12 Abs . 2 Satz 1 Nr . 2 werden 
nach dem Wort „Wirtschaftsraum“ 
folgende Wörter eingefügt: „sowie 
im Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland“ .

2 . In § 25 Abs . 2 Satz 4 wird die darin 
enthaltene Aufzählung im Anschluss 
an die Wörter „europäischen Wirt-
schaftsraumes“ um die Wörter „oder 
im Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland hat“ ergänzt .

3 . § 26 Abs . 3 Satz 2 wird wie folgt neu 
gefasst:

 „Zu berücksichtigen sind vorbehalt-
lich anderer gesetzlicher Regelungen 
insbesondere Versicherungs- oder 
Wohnzeiten aus einem ausländi-
schen sozialen Sicherungssystem 

des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes sowie des Vereinigten König-
reich Großbritanniens und Nordir-
lands“ .

Artikel II
Inkrafttreten

Die vorstehenden Satzungsänderun-
gen treten rückwirkend zum 01 . Januar 
2021 in Kraft .

Dresden, den 19 . Juni 2021

gez . Dr . med . Steffen Liebscher
Vorsitzender des 
Verwaltungsausschusses

gez . Dr . med . Volker Kohl
Vorsitzender des 
Aufsichtsausschusses

gez . Erik Bodendieck
Präsident der Sächsischen 
Landesärztekammer

Das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zu  sam-
 menhalt hat mit Bescheid vom 28 . Juli 
2021, AZ 32-5226/1/1-2021/121093, die 
Genehmigung erteilt .

Die vorstehende 6 . Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Sächsischen Ärz-
teversorgung wird hiermit ausgefertigt 
und im Ärzteblatt Sachsen und im 
Deutschen Tierärzteblatt bekannt ge -
geben .

Dresden, den 4 . August 2021

Siegel

gez . Erik Bodendieck
Der Präsident 

Satzungsänderung der 
Sächsischen Ärzteversorgung
6. Satzung zur Änderung der Satzung der Sächsischen Ärzteversorgung




